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As einzigartiges Kunftwerk iit der Wormfer Dom uns allen teuer, als liolzeftes Denkmal der 
deutlchen Romanik erinnert er uns an den Mann, der ihn begründete: Bilchof Burchard. ln der 

kurzen /.eit von fechzehn Jahren kam das Bauwerk in feiner erften Gehalt zuftande, fo daß es den 
/eitgenoffen wie ein Wunder deutfcher Arbeitsleiftung erfchien. Und doch hat Burchard von Worms 
über der Sorge um den Dombau feine Pflichten als Reichsfürft nicht vergeffen. Als Kaifer Otto 111. 
durch einen Aulftand der Römer, fern der Heimat, in Bedrängnis geriet, durch diefelben Römer, 
deren Stadt er zum Haupt der Welt und feinem händigen Herrfcherütz machen wollte, da eilte der 
junge Herzog Heinrich von Bayern, Heinrich des Zänkers Sohn, nach Deuthhland, um Hilfe lin- 
den Kaifer zu holen. Er fand nicht viel Bereitfehaß für den erbetenen Heerzug. Aber Burchard von 
Worms brachte eine Streitmacht zufammen und zog felbh an ihrer Spitze nach Italien. Doch ehe er 
noch den Kaifer erreichen konnte, harb Otto III. am 23. Januar 1002 in Paterno eines frühen Todes. 

Wer follte nun die Königskrone tragen? Der nächhe Verwandte des verhorbenen Otto III. war 
Otto, Graf im Wormsfeld und Herzog der Kärntner, der Enkel Konrads des Roten und feiner 
Gattin Liutgard, der Tochter Ottos I. Er verzichtete jedoch auf die Anwarthhaft und trat für die 
Thronfolge feines Vetters Heinrich von Bayern ein, der ebenfalls aus dem fächfihhen Königshaus 
hammte und gleich ihm ein Urenkel Heinrichs 1. war. Nur mit Mühe vermochte Heinrich leine An- 
fprüche gegen die anderen Mitbewerber durchzufetzen, gegen den Markgrafen Ekkehard von Meißen 
und den Herzog Hermann II. von Schwaben. Befonders groß waren auch die Widerftände, die er 
in den rheinifchen Landen zu überwinden hatte. Hier traten Werner von Straßburg und Burchard 
von Worms für ihn ein und als — wohl mit ihrem Beiftand — fchließlich Willigis, der Erzkanzler des 
Reiches, getvonnen war, konnte die Krönung Heinrichs II. zum deutfehen König erfolgen, was am 
7- Juni 1002 in Mainz gelchah. 

Der neue Herricher lohnte feine Freunde königlich. Der erße, dem er leine Dankbarkeit erzeigte, 
war Burchard. Schon auf dem Weg nach Schwaben, wo er den widerftrebenden Hermann II. zur 
Unterwerfung zwingen w ollte, während feines Aufenthaltes in Worms am 10. Juni 1002, verlieh er 
Burchard den Wildbann im Forß Forehahi, der bis dahin Königsrecht (regius bannus) gewefen war. 
Damit erhielt Burchard das Jagd- und Herrenrecht über ein Waldgebiet, das fidi über die ganze 
ßrcite der Rheinebene zwilchen Darmftadt und dem Neckar erfireckte. In der Urkunde w ird die 
Grenzlinie genau angegeben1. Sie verlief von Elmaresbach, einem ausgegangenen Ort auf dem 
Kübkopf, über Erfelden und Wolfskehlen nach dem ausgegangenen Otterliadt bei Dornheim und 
von da über Gehaborn nach Reifungen; dann zog lie lieh die Bergftraße aufwärts bis zum Neckar, 
von da verlief lie flußabwärts bis zur Mündung und rheinabwärts bis zum Kübkopf. Die Aus- 
dehnung des Forehahi (cl. i. Föhrenwald) war alfo auf drei Seiten durch naturgegebene Grenzlinien 
beftimmt, wozu man ja auch die Bergftraße zählen kann, nur nach Norden zu war lie offen. Und 
doch hätte es auch hier die Möglichkeit einer einfachen, naturgegebenen Grenzziehung gegeben, 
wenn man dem Verlauf der unteren Modau folgen wollte. Tatfächlich hat auch auf dem rechten 
Ufer des Flüßchens die Modau als Südgrenze des königlichen Bannforftes Dreieich gegolten, und 
wahrltheinlich ift lie auch bis zum Jahre 1002 die Nordgrenze des Forehahi gewefen. 

Als nämlich aul Geheiß des anwefenden Königs Ludwig des Bayern auf dem Maiding des 
Jahres 133^ in Langen die Gefetze niedergeichrieben wurden, nach denen der Wildbann der Drei- 
eich zu pflegen war, da wurde auch nach altem Herkommen durch Befragung der Hübner die Aus- 
dehnung der Dreieich feftgeftellt. Die Hübner w iefen, daß die Grenze lieh im Süden von Eberftadt 
die Modau entlang bis zur Mündung hinziehe. Das war mehr als dreihundert Jahre fpäter als die 
Schenkung des Forehahi an Burchard! Alfo hat in cliefen dreihundert Jahren die Dreieich lieh aul 
Koften des Forehahi nach Süden ausgedehnt? Nein, denn wieder hundert Jahre fpäter (l423) wird 
das Weistum des Lorlcher Wildbannes, wie der Forehahi jetzt heißt, aufgezeichnet, und die Gren- 
zen, die hierbei angegeben w erden, find die alten Grenzen von 1002! 

So wurde alfo ein fall zehn Kilometer breiter Gebietsftreifen Jahrhunderte hindurch von zwei 
benachbarten Jagdbezirken beanlprucht. Daß diefer Gegenfatz der Anfprüche nicht nur dem Buch- 
ftaben nach beftand, fondern auch in Wirklichkeit tortdauerte, lehren die I atfachen: In Griesheim 
gab es eine Wildhube, die zu dem Lorlcher Wildbann d. h. zu dem alten Forehahi gehörte, in 
Pfungftadt dagegen — alfo füdlich von Griesheim — beftand eine Hube, die zum Bannforft Dreieich 
zählte. In Eberftadt zahlte man Wildgeld (cl. i. eine Entfchädigung für die Störung des Wildes durch 

1 I lierwie überall, wo nichts anderes angegeben, fiehe die Nachweife im HeifilchenOrtsnaiiienbudi, Bd. Starkenburg, 1937« 
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den Viehtrieb der Gemeinden in den Wald) nach Dreieichenhain, und diefe Zahlungen dauern bis 
zum Jahre 172.5 fort, wie H. von der Au aus den Eherftädter Gemeinderechnungen erfehen konnte2. 
Ja, die Dreieicher Waldauffeher lind auch tatfächlidh noch in cliefer fpäten Zeit bis zur Modau 
gekommen und erhielten dort Atzung aui Gemeindekoften. So heißt es 1688 in Eberftadt: „3 Gulden 
vor 4 Malter Haller wiltmaß, welche 2 Malter 4 Malter darmllattifche Maaß thun. dem wildbereiter 
im Drey Eicher Hayn aul Lamberti fällig. 
— 1 Gulden vor einen Jagdgübel in drei 
Eicher Hayn aut Lamperti. — 1 albus 
2 pfennig vor 1 fchilling in Drey Eicher 
Hahn. — 10 albus verzehrte der 
Wildbereiter damalen vor 1 maaß 
wein, und 1 gülden effen.” Wenn 
es auch im allgemeinen richtig ilt, daß von 
zwei lieh widersprechenden Behauptungen 
nur eine wahr fein kann, in cliefem Fall ill 
es einmal anders: der Streifen zwilchen 
Gehaborn und Pfungftadt hat tatfächlich 
beiden Bannforften zugehört, im ganzen 
gefehen. W ie mochte es zu cliefem Gegen- 
fatz gekommen fein ? Als König Heinrich II. 
leinen Freund Burchard mit dem Forehahi 
befdienkte, da hätte er wohl die Wild- 
hühner des Bannforftes zufammenrufen 
mülfen, um die bis dahin geltende Ab- 
grenzung zu erfahren. Dazu war aber in 
jenen W ochen nicht Zeit; es galt vorerft, 
daß er lieh als König im ganzen Reiche 
durchfeizte, und der Aufenthalt in W orms 
war nur eine vorübergehende Bleibe auf 
dem Wege nach Schwaben, dem feindlichen 
Herzog Hermann entgegen. Auch ent- 
fprach es wohl nicht dem großherzigen Sinn 
cles Königs, feine Schenkung durch klein- 
liche Vorbehalte einzufchränken. So mag 
er hei der Ausftellung der Erkunde 
den Grenzverlauf nach den Wünlihen 
Burchards beftimmt haben. Denn außer 
der Grenzlinie der Dreieich, die lieh die 
Modau entlangzog, gab es in diefem Teil 
des Oberrheingaus nodi zwei andere Ein- 
teilungen. Hier Ichied fich der nördliche 
Teil des Gaues, der von den Königshöfen 
Trebur und Gerau aus vergaltet wurde, 
von dem füdlichen, der den Verwaltungs- 
bezirk der Königshöfe Gernsheim und 
Heppenheim bildete. Die Grenzlinie 
zwifchen beiden könnte auch die Nord- 
grenze cles Forehahi fein, wogegen aller- 
dings die Tatfache zu fprechen fcheint, daß 
der Forehahi ziemlich nah an Gerau (bis 
Otterlfadt bei Dornheim) heran reicht. 
Ähnlich oder gleich verlief auch die Grenze 
zwifchen den beiden Gebieten der kirch- 
lichen Verwaltung: der nördliche Teil 
bildete den Erzpriefterbezirk Gerau, der 
füdliche den Bezirk Bensheim; beide zufammen gehörten zu dem Archidiakonatsbezirk St. Viktor 
in Mainz3. Vielleicht hat Burchard damals außer dem Worrpfer Bistum auch das Amt des Erzpriefters 
im Bezirk Bensheim innegehabt und ift erft fpäter Vorlteher des Viktorftilfes und damit Leiter der 
kirchlichen Verwaltung im ganzen Oberrhein- und im Wormsgau geworden, wie es der Titel 

urbacfi 

Der Forehahi 
Zeichnung: Dr. Juftus 

Nach der Karte von G. Schneider bei Dahl, 1812. Dünn auspezogen 
ilt der Rheinlauf um 1S00, ttark gezeichnet der ältere Verlauf des 
Stromes. Edigheim (Ottincheim), heute redtts^heiJufdi, lag ur- 
fprünglidt auf der Jjitfcejn Stromfeite. Man fieht auch noch den 
Lorfther See. Seeheim gehört noch zum Forehahi, da es an der alten 
Bergltraße liegt, die hier nidit eingezeidinet ift. Frenckenfelt ift 
fallih eingefet/t; es liegt näher bei Gernsheim. - Südlich der 
geftridtehen Linie ift die Zeidmung nadi neuer Karte ergänzt. 

- H. von der Au, Die Namen der Gemarkung Eberftadt bei Darmftadt, 194t, S. 9- 
8 K.Dahl, Hiltorildi-topographifch-ftatiftirdie Befchreibung des Fürftentums Lorfih oder Kirdiengefdiidite des Ober- 

rheingaus, 1812, S. 13. 
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(eines Buches Loci communes angibt4. Allerdings ftimmt die 1 orehahigrenze nicht ganz zur kirchlichen: 
Pfungftadt und Lberltadt gehörten zwar zu Bensheim, alfo zum (üdlichen Bezirk, Griesheim aber 
zu Großgerau. In irgendeiner Weife werden fchon die Wünlche und Belange Burchards an der 
Verlegung der f orehahigrenze nördlich der Modau fdiuld gewefen fein. Vielleicht hat er dort (chon 
vorher Behtzungen gehabt, die er in fein Jagdgebiet einbeziehen wollte, viellekht war auch das 
Streben nach Macht lür ihn beftimmend. Daß er feine Macht nach Norden zu erweitern trachtete, 
darf man aus anderen Schenkungen Heinrichs II. fddießen. Noch 1002 übertrug er auf Bitten feiner 
Gemahlin Kunigunde, des Erzbikhofs Willigis von Mainz und des Biidiofs Heinrich von Würzburg 
feinen Hof (curtis) in Gerau der Kirche St. Peter in Worms und ihrem Bilchof Burchard. Zwar geht 
diefe Schenkung (dion im Jahre 101,3 auf Würzburg über. Aber durch die Urkunde vcm 29. Juli 1014 
erhielt Burchard eine viel wertvollere Gabe: Der Kaifer verlieh ihm die hohe und die niedere 
Gerichtsbarkeit, alfo auch den Blutbann, im l orehahi ’. Damit war aus einer forfllichen Einteilung, 
die lieh fonft nie nach der übrigen ftaatlichen Verwaltung zu richten pflegte, ein allgemeines Rechts- 
gebiet geworden. Schon vorher, am 9- Mai 1011, hatte Burchard die Graffchaft im Lobdengau (mit 
dem Elauptort Ladenburg) und im Gau W ingarteiba (zwilchen Neckar und Tauber, angrenzend an 
den Lobdengau) erhalten“. Es war alfo eine bedeutende Macht, die Burchard (chließlich in feiner 
Hand vereinigte, und bei feiner zielbewußten Art bat er gewiß fchon im Jahre 1002 den Grenz- 
verlauf des Lorehahi nach politifchen Gefichtspunkten beftimmen laffen. 

Es ifi ja leicht einzufehen, daß Heinrich II. bei der Abgrenzung feiner Schenkung nicht ängftlich 
zu (ein brauchte. Der 1 orehahi fowohl wie die Dreieich waren königliche Bannforfte, und letztere 
blieb es noch, fo daß alfo niemandem etwas genommen wurde außer dem König felbft. Und die 
Zeiten, in denen dieV ögte des Bannforftes Dreieich ihr Lehen als landesherrliches Eigentum betrachten 
und fich gegen eine Verminderung ihrer Redite auf lehnen konnten, waren noch fern. Immerhin haben 
he die Veränderung der Grenze ja niemals anerkannt. Man muß fich nur wundern, daß he dazu 
nicht gezwungen wurden, vor allem aber, daß es bei diefen widerfpruchsvollen Verhältniffen in dem 
Gebietsftreifen zwilchen Pfungftadt und Beffungen nicht zu Reibereien zwifchen den jeweiligen 
Herren der beiden Bannforfte gekommen ift. Die Rechte und Pflichten der einzelnen Huben und 
Dörfer (cheinen fo klar felfgelegt worden zu fein, bei den einen nadi Norden, bei den anderen nach 
Süden, daß es zu ernftlichen Gegenlätzen nicht kam. Trotzdem blieben auch da die Verhältniffe 
nicht in allen Zeiten gleich. In einer Überftcht der Dreieicher Wildbanngefälle, die vermutlich aus 
dem 15. Jahrhundert flammt, heißt es, daß u. a. Efthollbrücken, Büttelborn, Griesheim, Gehaborn 
und Eberftadt kein Wildgeld geben, in einem Verzeichnis von 1589 fleht, daß Eberfladt Geißgulden 
bezahlt', von der Au bringt Belege für die Entrichtung des Wildgeldes von 1446, 145L 1Ö29, 1688 
und fpäter. — Blieb noch der Widerfpruch auf dem empfindlichen Gebiet der Jagdberechtigung! 
Aber da mag wohl das Aufkommen der Grafen von Katzenelnbogen gerade in diefer Gegend die 
Ausübung der Jagd für beide Wildbannherren eingefchränkt haben. Ja, Ichon vor ihnen ift dem 
Wildbann im Lorehahi Abbruch gefchehen. Denn obwohl noch das Lorfcher Weistum von 1423 
ausdrücklich wiederholt, daß in dem ganzen Gebiet die Jagd allein dem Erzbifchof von Mainz, dem 
damaligen Herrn des Wildbanns, zuliebe, hat fchon im Jahre 1268 ein Herr von Wolfskehlen feinen 
Anteil (=die Hälfte) an der Jagd auf der Hart (hei Gernsheim), im Lorfcher Wald und in dem Bruch 
genannt Sumpfe an Graf Diether von Katzenelnbogen verkauft. W ie es aber zu folchem Verfall des 
W ildbannes kommen konnte, werden wir im folgenden fehen. 

Das Lorfcher Weistum von 1423 nennt als Herrn des Wildbanns nicht mehr den Bifchof von Worms, 
(onclern den Erzbifchof von Mainz. Und die Abgaben, die von den Hübnern zu leiden find (5 Unzen 
weniger 1 Heller für jeden) gehen zur einen Hälfte nach Mainz, zur anderen aber an den Grafen 
von Katzenelnbogen und die Herren von Bickenbadi. Der Übergang des Wildbanns an Mainz 
kann nur über Lorfch erfolgt fein. Im Jahre 1232 hatte Kaifer Friedrich II. das Lürflentum lorfch 
mit allem Zubehör dem Erzbilchof Siegfried von Mainz übertragen, und fein Sohn, König Heinrich VII., 
beftätigte die Schenkung im gleidien Jahre. Zu diefem Zubehör muß der Lorehahi gehört haben. 
Denn die Wormfer ßifchöfe haben fich ihres kaiferlich verbrieften Befitzes nicht lange ei freuen 
können. Schon die Urkunde vom 29- Juli 1014, durch welche die jagd- und forflrechtlichen Befug- 
nifle Burchards zu politifchen erweitert werden, ift ein Gegenfchlag gegen Gewalttätigkeiten der 
Grafen. Die gleiche Urkunde muß am 7-Juli 10,56 durdi Heinrich III. und am 7. Auguft I06l durch 
Heinrich I\ . wiederholt werden8. Denn die Gerichtsbarkeit war ja die wichtigfte Amtsbefugnis der 
Grafen. Auch war es unerträglich für fie, daß fie in ihrem eigenen Verwaltungsgebiet nicht das 
Redit der freien Jagd haben feilten. Außer ihnen konnte auch das gefürftete und reichsfreie Klofter 
Lorfch fo weitgehenden Berechtigungen des Wormfer Bifchofs gegenüber nicht gleichgültig fein. 
4 Extractus ex Libro Burdiardi Episcopi Wormatiensis, Praepositi S. Victoris prope Moguntiam.- 

Dahl, Urkundenbud), S. tQ. 
■’ Monumcnta Germaniae historica, Kaifenirkunden, III, 319 
11 Böhmer, Regelten der römitdien Könige und Kaifer (1831) 
7 F. Scharff, Das Redit in der Dreieich, 1868, S. 211 und 213. 
s Böhmer, Regeften der römildien Könige und Kaifer. 
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Noch zu Lebzeiten Heinrichs II. kam es wiederholt zu Streitigkeiten zwifchen Lorfch und \\ orms, 
fo daß der Kaifer felbft eingreifen mußte: am 18. Auguft 1012 und am 2. Dezember 10238. Im 
Widerftand gegen Worms waren die Lorfcher Äbte mit den Gaugrafen einig. Zudem waren die 
Grafen des Oberrheingaus in älterer Zeit zugleich die Schirmvögte des Klofiers, d.h.fie hatten 
über der Wahrung feiner Rechte zu wachen. Dahl weiß auch einige diefer Gaugrafen und Ober- 
' ögte von Lorlth zu nennen:9 1002 war es ein Gerung oder Gerhard, 1013 folgte ihm ein Adalbert. 
L m IO65 war Graf ßoppo Lorfcher Schirmvogt, — er ift der letzte Graf im Oberrheingau, der fich 
nach feinem Amtsbezirk und nicht nach einem Schloß benennt. Diefe vereinten Mächte der Gau- 
grafen und des Klofters Lorfch werden wohl die Wormfer Bilchöfe aus ihrem Recht im Forehahi 
verdrängt haben. Dazu konnte auch ein anderer Umftand beitragen: Nach allgemeinem Recht 
durfte ein geiftlicher f ürft die Gerichtsbarkeit über Leib und Leben nicht felbft ausüben, fondern 
mußte fie einem weltlichen Herrn übertragen10. Die Gaugrafen werden fchon dafür geforgt haben, 
daß kein anderer als fle mit diefem wichtigen Amt belehnt wurde. Wenn die beiden Ämter als 
Obervögte von Lorfch und als Ausüber der Gerichtsbarkeit durch Jahrzehnte und fchließlich durch 
Jahrhunderte immer in einer Hand vereinigt waren, fo konnte und mußte fich daraus ein neuer 
Rechtszuftand entwickeln, der auf die Urkunde von 1002 keine Rüdcficht mehr nahm. Auch dem 
Klofter Lorfch gegenüber find die Grafen und Obervögte keine willfährigen Werkzeuge gewefen. 
Insbefondere nicht die zwei Grafen Berthold, über die in der Lorfcher Chronik Klage geführt wird, 
weil fie ihr Amt nach eigener Willkür mißbrauchten, Güter und Berechtigungen des Klofters zu 
verfehlendem11. Zu den von ihnen weggegebenen Berechtigungen mag auch der ildbannanteil 
gehören, den die Herren von Wolfskehlen i. J. 1252 dem Erzbifchof von Mainz verkauften, nachdem 
diefer zum Herrn im Fürftentum Lorfch sew orden war. Ende des 12. Jahrhunderts befindet fich die 
V ogtei Lorfch im Befitz des ftaufifchen.Haufes. Zur Zeit der Übergabe von Lorfch an Mainz hatte 
König Heinrich VII. die Vogtei an fich gezogen. Der König wird aber nicht imftande gewefen fein, 
fich diefem Amte befonders zu widmen, denn er hatte für feinen Vater, Kaifer Friedrich II , die 
Regierungsgefchäffe in Deutfchland zu führen. Darum mußte er mit der Durchführung des Vogt- 
amtes im Lorfcher Fürftentum einen Untervogt oder ihrer mehrere einfetzen12. Auf diefe M eife 
find wohl die Grafen von Katzenelnbogen (und vielleicht auch die Herren von Bickenbach) in den 
Mitgenuß der Hübnerabgaben gekommen. Denn ihr Eigenbefitz in einem Teil des Wildbanngebietes 
konnte ihnen einen folchen Anteil an den Abgaben aller Hübner nicht verfthaffen. Ihre Beteiligung 
an dem V ogteiamt lag um fo näher, da fie ja als Rechtsnachfolger der alten Gaugrafen gelten 
konnten. Im Jahre II50 wird erftmals ein Heinrich von Katzenelnbogen comes, alfo Graf, genannt. 
Damals war aber der Grafentitel immer noch eine Amtsbezeichnung: „Geborene Grafen ohne Amt 
kommen — von feltenen Ausnahmen abgefeben — vor dem 13- Jahrhundert nicht vor”13. Und noch 
im fpäten 13 Jahrhundert beanfpruditen die Katzenelnboger für fich gräfliche Amtsrechte. Als im 
Jahre 1255 der Vogt des Bannforftes Dreieich, Herr Ulrich von Münzenberg, geftorben w ar, ohne 
Leibeserben in gerader Linie zu hinterlaffen, da trat Graf Diether von Katzenelnbogen mit der 
Behauptung auf, das Graffchaftsgeridht auf dem Hafelberg, einer Dingftätte zwifchen Bifdiofsheim. 
Ginsheim, Baufchheim-Trebur, Nauheim, Königftätten, Haslodi und Rüffelsheim, fowie das Gericht 
in Langen müßten an ihn, den Grafen zurückfallen, w eil der Verdorbene fie von dem Grafen und 
feinen V orgängern (ab eo et suis Antecessoribus) zu Lehen gehabt hätte, dem alten Rechtsgrundfatz 
gemäß, daß folche Lehen nur in gerader Linie vererbt werden durften. Bei der Verhandlung auf 
dem Hafelberg i. ,1. 1259 wurde der Graf mit dem Hinw eis abgewiefen, daß die beanfpruditen 
Rechte keine Grafenlehen, fondern Reichslehen feien, daß fie alfo feit je außerhalb der Amtszu- 
ftändigkeit des Grafen ftanden14. Graf Diether w ollte fich mit diefer Entfdieidung nicht zufrieden- 
gehen. Er maßte fich das Jagd recht in der Dreieich an und mußte es erleben, daß ihm auch diefes 
Recht durch einen neuerlichen Schiedsfpruch (1265) ausdrücklich aberkannt wurde- Leider erfahren 
wir nicht genau, in w elchem Teil der Dreieich er diefe Amtsanmaßung begangen hatte, ob es fich 
dabei vielleicht gerade um den füdlidien Teil handelte, der audi zum Forehahi zählte. Genug, über 
ihre Beteiligung an der Lorfcher V ogtei dürfen w ir uns nach diefen l eftftellungen nicht w undern. 
Schwieriger ift fchon der Anteil der Dynaften von Bickenbach zu erklären. Aber auch hier mag der 
Mitgenuß der Hübnerabgaben auf eine frühere Beteiligung an clerV ogtei zurückgehen. Dabei mag 
man an die Zeiten der Grafen Berthold, Vater und Sohn, zurückdenken, die fo felbftherrlich über 
clieBefitztümer und Rechte des Klofters verfügten und mit denen die Bickenbacher verw andt waren15. 

8 Böhmer, Regeften der rööiifiheh Könige und Kaifer. 
9S. 132 

10 Srhröder-Künßberg, Lehrbuch der deutiihen Reditsgefdiichte, 1922, S. 537- 
11 Dahl, S. 13. 
la Das wyar die Regel, wo der König das Vogtamt fich Vorbehalten hatte. So heißt es bei H. Lehr. Deutfche Rechts- 

gefihidite 1Q25, S. 46: ..Den königlidien Initituten (fand der Herricher felbft als \ ogt \or. Doch überließ er die \Ogtei 
regelmäßig einem Untervogt, der in feinem Namen amtete”. 

13 H. Lehr, Deutlche Reditsgefdiichte, S. 88. 
14 Vgl. Landidiaft Dreieich, I. Folge, S. 142 f. (1Q39). 
15 Nadi Dahl, S. 146. 
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Doch haben die Wormfer Bilihöfe ihre alten Rechtsanfprüche auf den Forehahi keineswegs ver- 
geffen. Es fehlte ihnen nur die Macht, ihr Recht auch durchzufetzen. Das Erffarken des Bürgertums, 
insbefondere feit dem Ehrenbriet Heinrichs IV. für feine treue Stadt Worms (1074), brachte eine 
Schwächung der bitchöflichen Macht mit lieh. Das galt fchon auf rein wirtfchaftlichem Gebiet infolge 
der Befreiung von den Bifchofszöllen in Worms und im forehahi. Und fchließlich war es die Bür- 
gerlchatt, die ihrerfeits Abgaben verlangte, fo daß am 30. Mai 1182 ein Rechtsfpruch Kaifer Friedrichs I. 
nötig wurde, daß diejenigen Leute der Wormfer Kirche, die ausfchließlich, perfönlich und täglich 
(ich mit deren Dienft abgeben, von der Stadt nicht befteuert werden dürfen16. So fehr hatte tich das 
Blatt gewendet! Aber tchließlich, zur Zeit König Rudolfs, trat doch wieder ein Bitchof Simon von 
Worms auf, der tich auf die alten Rechtsanfprüche berief. Am 13. Februar 1288 erwirkte er audi 
einen königlichen Rechtsfpruch, wodurch er wieder in den Bctitz des Bannforftes im Odenwald zu 
fetzen fei; der Burggraf von Starkenburg wurde dazu beftimmt, ihn in feinen Befitz wiedereinzuführen17. 
Die Enttcheidung gründete tich auf ein Urteil, das u. a. von dem Erzbifchof von Mainz gefällt wurde. 
Am 2,5. Februar 1288 erwirkte Simon auch eine Beftätigung des alten Privilegs vom 10. Juni 1002, 
den Forehahi betreffend. Diesmal ift von einer Einführung nicht die Rede. Der wird tich gerade 
der Erzbitchof von Mainz, der längft tich das ganze Gebiet des Fürftentums Loi tch angeeignet hatte, 
widerfetzt haben, und erft recht nicht konnte fein Amtmann, der Burggraf von Starkenburg, dem 
Wormfer Bitchof willfahren. Der Forehahi verblieb dem Erzbifchof von Mainz, mitbeteiligt blieben 
an feinem Genuß die Grafen von Katzenelnbogen und die Herren von Bickenbach. Dabei kann 
diefe Mitbeteiligung nicht von nennenswertem Einfluß auf die Verwaltung gewefen fein, denn die 
war Sache des Kellers von Heppenheim in wirtfchaftlich-rechtlichen Fragen, in militärifch-polizeilichen 
des Burggrafen von Starkenburg. So fand es weder der Graf von Katzenelnbogen noch einer der 
Herren von Bickenbach für nötig, an dem wichtigen Ding von 142.3 teilzunehmen, vielleicht auch 
lind he gar nicht mehr dazu eingeladen worden. 

Wichtig allerdings war das Gericht von 1423'8. Der Herr des Wildbannes, Erzbitchof Konrad llk, 
derfelbe, deffen Andenken durch eines der eindrucksvollften Denkmäler im Mainzer Dom erhalten 
bleibt, hatte dem Burggrafen den Auftrag gegeben, ein offen Inffrument über den Wildbann ver- 
fertigen d. h. die überlieferten Gefetze fchriftlich niederlegen zu laffen. Das Ding fand dem Her- 
kommen gemäß am Gertrudentag, dem 17- März, im Vorhof des Kloftcrs Lorfch, zwilchen dem 
Steinhaus und dem Ziehbrunnen in demfelbigen Vorhof, alfo unter freiem Himmel ftatt. Eifchienen 
waren die Wildhübner, d. h. die Inhaber von Hubgütern, die für die Pflege des W aldes, jeder in 
einem begrenzten Umkreis, zu torgen hatten, unferen Oberförftern zu vergleichen, nur mit dem 
Untertchied, daß eine folche W ildhube zugleich ein richtiger Bauernhof war. Drei cliefer WiIdhübner 
waren Mönche des Klofters Schönau bei Heidelberg. Eifchienen war ferner der Schultheiß 
Hamann Koch von Lorfch und wohl auch einige andere Schultheißen, die nicht ausdrücklich als 
tolche benannt werden, ferner der Stadifchreiber von Bensheim namens Konrad, der Keller von 
Heppenheim (fein Amt entfpricht etwa dem eines Landrats heute), er hieß Konrad Schnell und war 
Paftor d. h. Inhaber der Kirchenpfründe zu Dieburg, und Diether Kämmerer, Burggraf zu Starken- 
burg. Einige der mit den Hübnern Genannten find Adelige, fo ein Hans von Wolfskehlen, andere 
Adlige find als Zeugen zugegen, die Brüder Konrad und Philipp zu Frankenftein, Konrad Krieg 
von Altheim, Bernhard Schwenden von Weinheim, Hartmann E iner und natürlich auch der Propfi 
von Lorlch, der ehrfame und fefte Herr Jakob, Fürmünder des Klofters. Die Verhandlungsführung 
wird gleich zu Beginn dem Lorfcher Schultheißen übergeben, d. h. er foll den Hübnern die her- 
kömmlichen Fragen ftellen: W as und wie groß da wäre der Wildbann in dem Bruch, der da gehört 
gen Lorfch? Wieviel und was der Huben wären, die da in demfelben Wildbann wären? Die Hübner 
find fich ihrer Bedeutung als lebendige Rechtsquellen und der Wichtigkeit ihrer Ausfagen tchon 
nicht mehr recht bewußt. Sie find des alten Brauchs, der an beftimmte f ormen von Frage und 
Antwort gebunden war, tchon entwöhnt. So erwidern fie auf die geheilten Fragen, daß ein Ver- 
zeichnis, Begriff und Zettel vorhanden fei, da das alles vertchriehen und verzeichnet inne fei, und 
daß man das alfo von alten Jahren her gewiefen und gehalten habe. Diefes Verzeichnis, Begriff 
und Zettel hat der Keller von Heppenheim auch mitgebracht, aber er wollte die Verfammlung in 
aller f orm und dem Herkommen nach eröffnen, ein Beifpiel dafür, wie an den alten Rechtsformen 
hier von efer Regierung länger feftgehalten wurde als von den Regierten. Wort für Wort wird nun 
das S hriftftück öffentlich verlefen und von dem mitgekommenen Schreiber nachgefchrieben. Diefe 
\acbfchrift macht den Hauptteil des Weistums von 1423 aus, fo daß diefes in feinem Kern mindeftens 
um einige Jahrzehnte älter fein dürfte. 

Zunächft wird der Umfang des Wildbanns betchrieben, Io wie er leit Heinrichs II. Zeiten feft- 
gelegt war. Die Grenzbefchreibung beginnt bei dem Weftgiebel der Kirche zu Beffungen und geht 
die oberfte Geleitftraße (die Bergftraße im Gegenfatz zur Wormfer Straße, dem unterften Geleit) 
1(5 Böhmer, Regelten der römißhen Könige und Kaifer. 
17 Böhmer, Regeften des Kaiferreichs, 1844- 
18 J. Grimm, Weistümer, I, S. 463 ff- 



entlang bis zum Neckar. Bei Neuenheini geht die Grenzlinie in den Neckar hinein, drei Ruder- 
fchläge weit (fo möchte ich lefen, ftatt Rudenlchläge, was zwar ebenfalls ein Meßhegriff fein könnte), 
den Neckar abwärts bis in den Rhein hei Oggersheim und Studernheim, in den Altrhein und wieder 
in den Rhein, ftromabwärts, und von Engelfiadt (einer Wüftung an der Modaumündung) in die 
Lache, die da heißet Modach und von der Modadi in die Berke (wohl ein Bachlauf; vgl. Berkach), 
von der Berke bis in den Dornkeimer Otterftadt, von da vor die Breidenbach (fo heißt noch ein 
Waldftück zwifchen Gehaborn und Büttelborn), weiter über den Schafhof und über Gehahorn vor 
die Harras (Wald bei Griesheim), hinwieder an den Weftgiebel zu Beffungen. 74 Huben follen in 
cliefem Gebiet liegen, es werden aber danach nur 24 Huben namentlich aufgeführt. So möchte ich 
bei der Zahl 74 an einen Lefefehler ftatt 24 glauben. J. Grimm, der manche Fehler bei Dahl nach 
feiner Mutmaßung berichtigte, bat hier die größere Zahl übernommen, wohl deshalb, weil die Zahl 
der vor der Bemerkung „alle Wildbübner des Wildbannes zu Lorfch” genannten Anwefenden die 
Zahl 24 überfteigt. 42 Namen find es, außer denen, deren amtliche Kennzeichnung fie aus der Menge 
der Hübner heraushebt, wie den Stadtfehreiber von Bensheim und den Schultheißen Hamann Koch. 
Doch mögen unter diefen 42 auch einige Schultheißen gewefen fein. Die Einteilung in 24 Huben 
würde auch zu den V erhältniffen in anderen Bannforffen flimmen und ift mindeftens als dieurfprüng- 
liche anzufprechen; die Dreieich befaß 36 Huben, der Büdinger Reichswakl ihrer 12. DieHubenoite 
lind: Griesheim, Hartenau, Seeheim, Auerbach, Heppenheim, Weinheim, Schriesheim, Viernheim, 
Edigheim, Scharre, Kirfchgarthaufen, Lampertheim, Bürftadt, Biblis, Rohrheim, Gernsheim, Biebes- 
heim. Frenkfeld (ein Hof bei Gernsheim), Stockftadt, Waflerbiblos, Schweinheim. Haufen, Keffenau, 
Bleidenbach. Bemerkenswert ifi, daß es keine Wildhube am Tagungsort F°gap; das könnte 
daraus zu erklären fein, daß die Huben älter lind als Lorfch oder daß die Lorfcher in der wormh- 
fchen Zeit keine Wildhube an ihrem Ort duldeten. Die Hübner find verpflichtet, alljährlich am 
Gertrudentag zum Ding zu erfcheinen und dabei ihre Abgaben zu leiften: welcher Hübner nit 
käme und feine Hube nit verzinfet als er zu recht follte ufl den Lag, da foll clerBifcho! von Alainz 
nehmen, was die Hühner fprechen, das recht fei. Bei den Hübnern liegt allo noch immer ehe I eii- 
fetzung des Strafmaßes, wenn auch wohl nur dem Namen nach. Auch brauchen ne nur dieies eine 
Mal im Jahr zum Ding zu kommen; zu einem zweiten Mal können fie nicht verpflichtet werden, es 
fei denn, daß der Bifchof von Mainz die Gerichtsladung durch einen einäugigen Büttel verkünden 
ließe, der aber ein einäugiges Pferd und baftenes Stiegleder haben müßte und hölzernen Stegreil 
und Hangenfporn (hängenden Sporn?). So ungereimt wie cliefe Bedingung wäre die Zumutung 
eines zweiten Dingtages. Die einmalige Dingpflicht war fo gefiebert und geradezu natürlich, wie 
Vlenfdi und Pferd zwei Augen haben. 

Nun wird die Frage des Jagdrechtes erörtert. Es fleht dem Erzbifchof zu, Bifchof wird er in dem 
älteren Teil des Weistums genannt, ln demfelben Wildbann dort foll niemand jagen oder birfchen 
ohne des ßifchofs von Mainz Willen. Es gab aber doch noch einen, der hierzu berechtigt war. Statt 
ihn mit Namen zu nennen, w ird er befchrieben, damit ihn jeder Hühner erkennen kann, talls er ihm 
begegnen follte. Wär es aber, daß ein Ritter käme mit bunten Kleidern und einem Zobelhute, mit 
einem Eibenbogen mit einer feidenen Sehne und mit Straußzahme (I. u.!), mit iilhernen Stiahlen 
(Pfeilen) und mit Pfauenfedern gefiedert, mit einem weißen Bracken an einem feidenen Seif mit 
flraffen Obren, den foll man fördern zu feinem Deigelt (?) und foll ihn nit bindern. Wer ift der 
alfo Kenntliche, der unbefchadet der Rechte des Wildbannberren frei jagen darf im f orehahi f Zwei 
andere Weistümer unferer Heimat kennen das gleiche Sonderrecht. Beidemale handelt es hch iim 
königliche Bannforfte: Die Dreieich und den Büdinger Reichswald. Im Büdinger V\ eistum von I.,o0 
heißt es111, daß ein Forftmeifter foll von Recht dem Reiche halten, wenn er birfchen wollte, einen 
Bracken in der Burg zu Gelnbaufen mit geftrafften Ohren, der foll liegen auf einer feidenen Kolter 
und auf einem feidenen Kiffen, und fein Leitfeil fei feiden, das Halsband filbern und übergoldet. 
Auch foll er han eine Armbruft mit einem Eibenbogen, deren Säule (wohl zum Auflegen des I teilesj 
fei aus Ahornbolz, die Sehne aus Seide und die Nuß (Kerbe zum Halten der gefpannten Sehne) 
aus Elfenbein, die Strahlen (Pfeile, hier wohl nur die Pfeilfpitzen) feien filbern und die Zeynen 
(Pfeil feil äffe) aus Straußenkielen und mit Pfauenfedern gefiedert. An diefer Ausrüftung ift der 
Kaifer kenntlich oder, wie es hier heißt, das Reich. Weil der Büdinger \\ ald im lieidisbeiitz 
blieb, mußten clie Forftmeifter ftändig eine kaiferliche Jagdausrüflung bereithalten, in der Dreieich 
war an der gleidren Ausrüftung der Inhaber des Hofes von Dieburg kenntlich . Die Herren von 
Dieburg, eine Dynaftenfamilie, die anfangs des 13. Jahrhunderts ausftarb, flammten aber aus dem 
falifch-konradiniftben Kaiferbaus21 und verdankten diefer Zugehörigkeit zur königlichen fam.lie 
ihr Sonderrecht in der Dreieich. Wenn im Lorfcher Wildbann das königliche Jagdrecht ebenfalls 
gewahrt blieb, fo konnte das dem befonderen Willen Burchards entfprechen und eine Erinnerung 
19 Simon, Die Getchidite des reichsltändifdien Hauies Yfenburg und Büdingen 1865, III, S. 205 ft. 
20 Sdiarff, Das Recht in der Dreieidi, 1868, S.404 fl- 
21 Den Nachweis, der an anderer Stelle (in der „Landtchaft Dreieich”) auszuführen ift, verdanke ich Herrn Dr. Diel. 
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an ältere Zeiten fein, es konnte (ich aber auch in fpäterer Zeit aufs neue herausgebildet haben. In 
jenen Jahrhunderten (landen die Könige ja unferer Gegend befonders nah. Gegen Ende des 
(). Jahrhunderts war die falifch-konradinifche Familie im Befitz des Grafenamts im Oberrheingau 
und wohl auch der Vogtei Lorlch, vom Ende des 12. Jahrhunderts ab (land die Vogtei beim ftauhlchen 
Haus, bis zu König Heinrich VH.22 

Jagdvergehen werden nach der Schwere des Falles beftraft. Dabei wird ein Enterfchied zwilchen 
weidgerechtem Jagen und Fallenftellen gemacht. Unbefugtes Jagen ift in allen Fällen mit einer 
GelcKlrafe von 3 Pfund pfündilcher Pfennige (in der Dreieich find es [1338] fechzig Schillinge Pfennig 
und ein Helbeling) und einer Entfchädigung aus dem eigenen Viehbelitz zu föhnen. Für einen 
Hirlch ift mit einem zindelftin Ochfen, mit oftiichten Hörnern, für eine Hinde mit einer Kuh, für 
ein Reh mit einer Geiß und für einen Rehbock mit einem Ziegenbock zu büßen. Einen zindelftin 
oder zindelechtin Ochfcn foll der Jagdfrevler liefern, im Dreieicher Weistum heißt es vollftändiger: 
einen falben Ochfen mit aufgerichteten Hörnern und mit einem zindelichten Zeile. Zeil oder Zagei 
ift der Schwanz, zinclelidit ift wohl zu mittelhochdeutfch zinnel=Büfchel zu Hellen. - Wer eine Baum- 
meife fängt, foll außer der Geldllrafe eine hubenrechte Henne mit 12 Flinkein (Küken) abliefern. 
Unter cliefer Baummeife (in der Dreieich wird Bermeife überliefert) ift wohl, wie Dahl deutet, ein 
Wildgeflügel zu verliehen. - Wenn ein Fallenfteller (ein Druher) erwifdht wird, fo foll er feine 
(rechte) Hand verlieren, ein Schlingenleger (ein Stricker) dagegen feinen (rediten) Daumen. Wenn 
er auI frifcherTat ertappt wird! - „an wahrer thate” heißt es, und cliefer Begriff der handhaften 
Fat ift im alten Recht von wefentlicher Bedeutung. Denn urfprünglidi durfte jeder bei handhafter 
l at Ertappte (z. B. ein Dieb) bußlos getötet werden, und nodi das lalifche Recht fab bei handhafter 
Fat die (in der Regel ablösbare) Todesftrafe vor23. Unfer eigenes Rechtsempfinden hat lieh von 

diefer Auffaffung noch nicht lo weit entfernt, wie es zunächfl fcheinen möchte: auch wir beurteilen 
das Niederfchießen eines Einbrechers nicht als einen gemeinen Totfchlag, falls w ir folche „Über- 
Ichreitung der Notwehr” nicht gar völlig verzeihen. Die Verftümmelungsftrafe der Jagdfrevler ver- 
liert allo etwas von ihrer Graufamkeit, w7enn wir he als eine Milderung urfprünglidi vorgefehener 
Fodesftrafe erkennen. 

Schwierig ift der Fall, wenn einer von einem Hübner eines Vergehens angeklagt wird, das er 
leugnet. Man will ihn nidit gegen (eine Unfchuldsbeteuerung verurteilen, man kann ihm natürlich 
auch nicht mehr Glauben lebenken als einem vereidigten Beamten, der ein Flübner ja war. So muß 
lidi der Angeklagte einem Gottesurteil unterziehen, der Wafferprobe. Man foll ihm feine Daumen 
binden zueinander und foll ihm einen Knebel durch die Beine (lecken und foll ihn in eine Meiße= 
Bütten (I raubenbütte?) voll \\ aller werfen; fchwimmt erdarüberauf dem Waffer, fo ift er unfchuldig, 
fällt er aber unter, fo ift er Ichuldig. Und das foll man dreimal tun, fügt das Dreieicher Weistum 
hinzu; auch wiffen dort die Hübner noch genau, wie groß die Bütte fein foll: fo groß, daß fie 3 Fuder 
Wallers faßt. In Wirklichkeit mag jeder, der keine Zeugen für feine Unfchuld beibringen konnte, 
wohl die Erlegung der Buße folchem Gottesurteil vorgezogen haben! 

Der Herr des Wildbanns und feine Beauftragten follen auch dem Roden der Wälder wehren. 
Mit harten Strafen follen he gegen jede Schädigung des Waldes durch teuer Vorgehen, allerdings 
auch hier nur bei handhafter Fat. V är es, daß man einen, der Holzafche brennte oder einen, der 
den Wald brennte, ergriffe, den foll man nehmen und foll ihn binden und foll ihn fetzen gegen 
ein Feuer, da lollen 1 Fuder Holz an fein, und foll ihn fetzen Q Schuh von dem Feuer barfuß, da 
foll man ihn lallen fitzen, bis ihm die Sohlen von den Füßen fallen, - von den Füßen und nicht von 
den Schuhen, betonen die Hübner der Dreieich, die dagegen über die nötige Größe des Feuers 
nicht fo genau Befcheid wiffen. Nur vom unbefugten Afchenbrennen ift hier die Rede, von dem 
berechtigten Kohlenbrennen der Schmiede wird nicht gefprochen, die natürlich Holzkohle zur 
Ausübung ihres Berufes brauchen. 

Schließlich kommen die belonderen Rechte und Pflichten der Hübner zur Sprache. Am Tag des 
Hubengerichts haben lie die Vertreter der Wildbannherren zu verköftigen, und zwar nach dem 
gleichen Verhältnis, in dem ihre Geldabgaben geteilt werden. Acht Mann haben fie auf ihre Köllen 
zu verpflegen, vier von des Bilchofs w egen zu Mainz, vier von des Grafen und von den Herren von 
Bickenbach wegen. Ihr wichtigftes Recht ift die Freiheit von Steuern aller Art, auch von Frondienften. 
Zudem unterftehen alle Frevel, die auf den Grundftücken ihrer Huben vorfallen, nur ihrer, der 
Hübner, Gerichtsbarkeit. So kommt zum Ausdruck, daß die Huben Freiflätten find, die außerhalb 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit Heben, ein Sonderrecht aus der Zeit, da die Huben Königsgüter 
w aren. In der Dreieich heißt es, daß jede Hube, ja jeder Acker, der zu ihr gehört, für jeden Verfolgten 
eine Freiftatt ift; wer fich dorthin gerettet hatte, durfte nicht mehr ergriffen, fondern mußte im 
ordentlichen Gerichtsverfahren angeklagt werden, wodurch in der Regel fein Leben gefiebert war. 

Dahl, S. 132. 
Schröder-Ktinßherg, S. 406 und S. 35. 

354 



Die Hübner haben auch freien Weiclgang für ihr Vieh in den Wald, ein Recht, das lonft nur den 
Markgenoffen zufiand, die aber in unferem Weistum mit keinem Wort erwähnt werden. Wenn ein 
Hühner fo reidt ilt, daß er lieh einen Schalden, einen Nachen, leihen kann, dann darf er damit frei 
fahren Ins in den See, alfo fern man einen roten Schild mag gefehen. Es ift der Lorfcher See, den 
die Weichnitz früher bildete. Bald nach dem Übergang an Mainz ließ ihn das Domkapitel auf feine 
Koften austrocknen, wofür es von Erzhifchof Werner den dritten Teil des Neulandes mit allen feinen 
Gefällen erhielt21. Das war f 265, aber zur Zeit unferes Hubgeridits mag wohl ein Teil des Sees nodi 
vorhanden gewefen fein. 

Wer eine Hube erbaut, hat als fofortige Abgabe den doppelten Zins zu gehen. Diefe doppelte 
Abgabenleiffung (dtloß die Anerkennung der Abgabenpflicht in fidi ein, he begründete einen fort- 
dauernden Rechtsanfpruch, was durch eine einmalige Leiftung nodt nicht gefchehen konnte. (In der 
Dreieich gibt es eine Entfprechung bei der Rodlandgewinnung: es durtte nicht eher mit dem Pflug 
umgebrochen werden, bis eine dreimalige Abgabe geleiffet war.) Auch der fogenannte Weinkauf 
war für folche Fälle genau feffgefetzt: den Hübnern war 1 Eimer Weins zu geben, vom heften der 
da feil ift, und 12 Braten, ein Braten für je zwei Mann, der jedweder foll eine Fauft hoch über die 
Schüffel gehen, und 4 Scheinbrote mit 8 Zippenwecken. 

Eine Sonderftellung nimmt der Hübner an der Mühlbach ein. Über fein felbifverftändliches 
Beholzigungsrecht hinaus darf er einen Baum hauen, doch nur fo dick, daß er ungekerbt in die 
Runge geht, audi darf er 2 Hunde ane Winde haben, was er damit fängt, das ift fein Recht. Ane 
Winde — heißt das ohne oder an einem Strick? Beides ift nach mittelalterlicher Schreibweife mög- 
lich, die Frage ift alfo nicht zu klären. Da aber die Jagd mit angefeilten Hunden kaum eine Ausfidit 
auf Erfolg hat, möchte ich das „ane” als „ohne lefen. Wer ift der Hübner an der Mühlbach? Nach 
Dahl (S. 198 und 21/) ift der Mühlbach der heutige Meerbadi, der fidi bei Bensbeim teilt, „wovon 
ein Arm oberhalb Lorldi in die Weichnitz fällt, der andere Arm aber durch Bensheim fließt und fidi 
hierauf mit der Ziegelbach vereinigt. In Bensheim wird keine Wildhube bezeugt, aber vielleicht ift 
mit dem Mühlbach der Ziegelbach gemeint, der oberhalb Auerbach durch den Mühlgrund fließt, 
dann wäre der Hübner an der Mühlbach der von Auerbach gewefen. 

Damit ift die ältere Vorlage des Weistums am Ende. Der Keller und der Burggraf fragen den 
Schultheißen und die Hübner, ob die verlefenen Beftimmungen das Recht feien, das von alters her 
gegolten habe, und ob es dabei bleiben folle? Die Hübner beftätigen, daß man das von alten Jahren 
allewegen alfo einem jeglichen Erzbifchofen von Mainz gewiefen und gehalten hätte und fürbaß 
ihm auch alfo weifen und halten folle. 

Keine Strafanzeige fcheint geftellt worden zu fein, keine Rüge erteilt. Nur ein Streitfall kam zur 
Sprache. Die Freiheit der Hube zu Kirfchgarthaufen (weftlich von Lampertheim) war wohl von 
irgendeiner Seite angefochten worden. So mußten alfo die Hübner beftätigen, daß befagte Hube 
allewegen und von alters her in den Wildbann zu Lorfch gehört habe und noch gehöre, daß ihr 
Inhaber Ichon immer feine Hube am Gertrudentag auf dem Hubgericht verzinfet und vertreten habe. 
Diefelbe Verficherung gab der Hübner von Kirfchgarthaufen unter Eid und bekundete feinen Willen, 
bei feinem Recht als Hübner des Lorfcher Wildbanns bleiben zu w ollen. 

Nun war die Verhandlung zu Ende. Es folgte die Beglaubigung der Urkunde und — wovon frei- 
lich nichts mehr berichtet wird — ein fröhlicher Umtrunk zur Bekräftigung des althergebrachten Rechtes. 

Verfchiedentlich habe ich die Weistümer der Dreieich und des Büdinger Reichsw aldes zum Ver- 
gleich herangezogen, um auf Übereinftimmungen hinzuweifen oder um eines durch das andere zu 
erhellen. Doch gibt es natürlich auch Unterfchiecle. Sie beruhen aber im w efentlichen auf der gerin- 
geren Ausführlichkeit des Lorfcher Weistums. Mit keinem Wort werden die Berechtigungen der 
Markgenoffen an Wald, Weide und Waffer berührt. Wir erfahren nichts von ihrem Beholzigungs- 
recht, nichts vom Recht des WTidgangs in den Wald, vor allem nichts von dem einft fo wichtigen 
Recht des Schweinetriebs zur Eichel- und Eckernzeit und nichts davon, w em die Fifchereigerechtigkeit 
zu'Eincl. Kein Wort auch von dem Köhlereirecht der Schmiede, vom Rindenrecht der Schufter 
zur Gewinnung der Gerberlohe, nichts von den Berechtigungen der Brettfchneider, Wagner und 
Zimmerleute. Vielleicht werden diefe Fragen auf dem Hubengericht nicht berührt, weil diefes hier 
nicht zuftändig war, fo daß fie durch die Markgerichte oder auf den einzelnen Huben geregelt 
w urden. Wahrfcheinlich ift im Forehabi die Gefahr, die dem Wald vom W eidgang und Beholzigungs- 
recht her drohte, geringer gewefen als in der unmittelbaren Nähe des volkreichen Frankfurt. Da 
der Forebahi, wie der Name fchon fagt, überwiegend Nadelwald war, mögen auch Weidgang und 
Eckernrecht nur untergeordnete Bedeutung gehabt haben. Daß es fie auch hier gegeben hat, ift 
natürlich und wird durch das Gernsheimer Weistum über Frenkfeld beftätigt2’. 

* Dahl, S. 84 
.1. Grimm, Weistümer, I, 8.483. 
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Wie ichon hervorgehoben, trägt das Lorlcher Weistum die Jahreszahl 1423 nicht ganz zu Recht, 
ln feinem Kernftück ift es Abkhnll eines Schriftlliickes, das ficherlich noch aus dem 14. Jahrhundert 
flammte. Aber feinem Geilt nach ift es noch älter. Die z. T. wörtliche übereinliimmung mit dem 
Dreieicher Weistum von 1338 und mit dem Büdinger von 1380 läßt erkennen, daß alle drei Weis- 
tümervon den gleichen Rechtsgedanken durchdrungen find, ja, daß fie alle drei fpäte Erinnerungs- 
formen eines und desfelhen Rechtes find, aus einer Zeit, als fowohl der Forehahi \>ie die Dreieich 
und der Büdinger Reichswald unter demfelben Herrn ftanden, als fie königseigen waren. Seinem 
Gehalt nach reicht alfo unfer Weistum in die Zeit vor 1002 zurück. Daß die rein gedächtnismäßige 
Überlieferung durch Jahrhunderte reichen kann, ohne verfälfiht zu werden, iollte uns nicht wundern, 
wenn wir zum Vergleich an die Überlieferung der eddifthtyi Gedichte und der isländilchen Sagas 
denken. Auch fie wurden Jahrhunderte lang nur von Mund zu Mund überliefert, ehe fie eine 
Ichrirtliche Feftlegung landen, und dodi find fie fo getreu geblieben, daß lieh die meiften der in den 
alten Sagas geftftilderten Handlungen noch heute auf den Ort genau beftimmen laffen. 

ßtut Ausgrabungen am AMerberg 

Bericht öcs JWufeums t>cr .Staöt £E>orms »on Bv. ^riebnefi JU. Jfficrt 

Die vorgefchichtliche Siedlung und Gräberftätte am Adlerherg im Süden der Stadt Worms bildet 
feit den Ausgrabungen Karl Koehls in den Jahren 1Q00 und 1Q01 einen feiten Begriff 

der Altertumsforfihung. Nach den damaligen Berichten und den im Mufeum der Stadt Worms auf- 
bewahrten Funden ergab lieh an diefer Stelle ein neolithilches Grab und eine ausgedehnte Siedlung 
der frühen Bronzezeit mit zahlrekhen Wohngruben und 23 damals aufgedeckten Gräbern. Die 
Metalllunde gaben z. T. Anlaß, die Einreihung der Adlerbergkultur in eine fogenannte „Kupierzeit” 
vorzunehmen, die fall noch in die jüngere Steinzeit zurückreicht. Andere Funde waren in die fpäte 
Bronzezeit und Hallflattzeit einzureihen, fo daß fich fchließlich ein fehr langer Zeitraum der ßefiedlung 
feftllellen ließ. 

Diefe Ausgrabungen haben die damalige Vorgefthichtsforfchung lebhaft befchäftigt. Ihre Funde 
bilden auch jetzt noch einen befonders wichtigen Teil des Mufeums. Doch reichten fie noch nicht 
aus, um ein klares Bild der Siedlung und ihres Umtangs zu gewinnen, zumal fich die Bearbeitung 
fall ausfchließlich den Gräberfunden zuwandte und die Beobachtungen in der Wohnfiedlung nicht 
planmäßig erfaßte. Koehl berichtet, daß zahlreiche Wohngruben gefunden und angelchnitten wurden. 
Er Ichildert den dürftigen Inhalt an Keramik, Stein- und Knochengerät und kommt zu dem Schluß, 
daß diefe Siedlung von der ausgehenden Steinzeit an während der ganzen Bronzezeit bewohnt 
war: immerhin ein Befund, der diefer Örtlichkeit auch weiterhin eine befondereAufmerkfamkeitficherte. 

Nicht ohne Beforgnis vernahm ich im Frühjahr 1Q40, daß ein geplantes Bauvorhaben an der letzten 
ungellörten Parzelle cliefes Gebietes diesfeits des Altbachs eine wefentliche Veränderung des Geländes 
herbeiführen füllte. Unerwartet ergab fich mitten im Krieg und unter den fchwierigflen Voraus- 
fetzungen die Aufgabe, diefes Ackerftück einer möglichfl gründlichen Bodenunterfuchung zu unter- 
ziehen, ehe die Bauarbeiten jede weitere Forlchung für alle Zeiten unmöglich machten. 1 ür die 
Grabung Hand wenig Zeit und nur ein Ausgräber zur \ erfügung. Wir verdanken es dem lang 
andauernden Winter und der kriegsbedingten \ erzögerung der Materialanfuhr, daß uns die Zeit 
blieb, die Unterfuchungen fo anzufiellen und durchzuführen, daß die wichtigften Fellftellungen für 
die fpätere wiflenlchaftliche Einordnung gefiebert werden konnten. 

Hiermit ift der Umfang und die Zielfetzung der Grabung und des Berichtes umgrenzt. Ich beginne 
mit der anerkennenden Hervorhebung der Arbeit des Mufeumsausgräbers Fritz Jourclan, der allein 
und ohne Hilfe nicht nur die umfangreichen Erdarbeiten bewältigte, fondern mit Gefchick und Sorg- 
falt die Fundftellen ermittelte und die Bergung felbft kleinfter Funde vornahm. Auch in der Ver- 
mefiung der Fundftellen und in der Niederlchrift der Tagesergebnifle leillete er eine tüchtige Arbeit. 
Sie war die \ orausfetzung für das glückliche Gelingen der Notgrabung. Das Ergebnis beliebt in der 
Feftlegung eines allgemeinen Grundrißes der Siedlung in ihren Wohn- und \’orratsgruben, ihrer 
Graben- und Entwäflerungsanlage und in der Bergung einer großen Zahl von Funden, die der 
weiteren Adlerbergforfchung zur Verfügung geftellt werden können. 

Gegenüber den Koehlfchen Ergebnilfen find grundlegende neue Fellftellungen nicht getroffen 
worden. Alles, was wir fanden, ilt in den Berichten von Koehl bereits angedeutet. Diefe Unter- 
ordnung unter die richtunggebende Arbeit Koehls mindert jedoch nicht die felbftändige Bedeutung 
der neuen Ausgrabungen, die zum erften Mal für einen immerhin anfehnlichen Teil des Adlerberges 
eine planmäßige AufnahmederSiedlungermöglichten undhierdurch die Andeutungen und allgemeinen 
Beobachtungen Koehls zu einem beweisbaren und klaren Ergebnis führten. So darf diefe Arbeit als 
ein weiterer grundlegender Beitrag zur Vorgefchichte unferer Stadt gelten. 
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